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Vorbemerkungen 
 
Jede Fachschaftsvertretung ist verpflichtet ein Kassenbuch zu führen. Sie muss ihr Kassenbuch 
einmal pro Jahr dem AStA-Referat für Finanzen zur Kontrolle der Buchführung geben1. Norma-
lerweise werden die Kassenbücher zum Ende des Sommersemesters eingesammelt und zur 
Prüfung gegeben. Das AStA-Finanzreferat (oder in Vertretung AStA-Vorsitz oder AStA-Referat 
für Interne(s)/ Hochschulpolitik) prüft diese und bestätigt die Prüfung durch Stempel und Unter-
schrift. Sollte ein Kassenbuch nicht korrekt geführt worden sein oder Fehler enthalten, wird es 
zunächst zurückgegeben und erst nach der Korrektur erneut geprüft und mit Stempel versehen. 
Ohne geprüftes Kassenbuch werden keine Geldanträge2 bewilligt! 
 
Pro Fachschaft wird nur ein Konto und ein Kassenbuch, in das ALLE Geldbewegungen einge-
tragen werden, geführt. Zu diesem Zweck wird jeder Fachschaft vom Finanz-Referenten des 
AStA ein Kassenbuch übergeben. Sollte eine Fachschaft ihres verloren oder voll geschrieben 
haben, gibt es die Bücher auch im Schreibwarenhandel zu kaufen. Die Bücher heißen auch 
„Kassenbuch“. Bei einigen Fachschaften sind auch noch andere Hefte, zum Teil sogar noch 
Schreibhefte, im Einsatz, diese sind allerdings nicht so gut zu handhaben und werden daher 
nach und nach durch „richtige“ Kassenbücher ersetzt. Schnellhefter mit einzelnen Blättern und 
Excel-Tabellen sind als offizielles Kassenbuch ein absolutes „No Go“! Lediglich zum Abheften 
der Quittungen (mit der jeweiligen Nr. (s. u.)), Belege, Kontoauszüge u. ä. können Schnellhefter 
verwendet werden. Alternativ können diese auch in einer Klarsichthülle am Ende des Kassen-
buchs angeheftet oder an der entsprechenden Stelle in das Kassenbuch eingeklebt werden. 
Sämtliche von der Fachschaft getätigten Ausgaben müssen durch eine Quittung belegt werden, 
bei Einnahmen ist dies nicht notwendig (wie soll man auch beim Waffelverkauf jede einzelne 
verkaufte Waffel erfassen?). Die Quittungen müssen dafür chronologisch sortiert, durchnumme-
riert und die Quittungsnummern zu den einzelnen Ausgaben ins Kassenbuch eintragen werden. 
Solltet ihr zu einer Ausgabe keine Quittung bekommen (können), sprecht bitte zeitnah mit dem 
Referat für Interne(s)/ Hochschulpolitik oder dem Referat für Finanzen um einen möglichen Ei-
genbeleg dem Kassenbuch hinzuzufügen. 
 
Wenn ihr das Kassenbuch von eurem Vorgänger übernehmt oder an euren Nachfolger weiter-
gebt, kennzeichnet die Übergabe bitte mit Datum und Unterschrift des alten und des neuen 
Kassenwarts (bitte leserlich unterschreiben). Scheidet der Kassenwart aus der Fachschaftsver-
tretung aus, so muss er von der Vollversammlung entlastet werden.  
 
 
 
Impressum: 
 
Hackenbruch, S. 
 
Kassenbuchführung. Für gewählte Vertretungen von Fachschaften, (Hrsg.) AStA Uni Koblenz, 
Universität Koblenz-Landau, Campus Koblenz, Koblenz, 1. Auflage 2008. 
 
V.I.S.D.P.: Stefan Hackenbruch 
 
 
 
Wir danken allen geduldigen Korrektur-Lesern/innen, sowie allen Mitwirkenden, die Ihre jahrelange Erfahrung in 
diesen Leitfaden einbringen konnten. Für weitere und speziellere Fragen wendet euch direkt an mich oder meine 
Nachfolger/in. Den Vertretern und Vertreterinnen von Fachschaften wünsche ich eine informative Lektüre �  
                                                 
1 § 10 (2) der Finanzordnung der Studierendenschaft 
2 Geldanträge können nur von ordnungsgemäß (d.h. gemäß den Vorgaben der Satzung der Studierendenschaft) 
gewählten Fachschaftsvertretungen gestellt werden.  
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Kassenbuchführung 
 
Am Kopf der Seite die entsprechenden Daten eintragen. Es können durchaus mehrere Monate 
auf einem          Blatt abgerechnet werden. Die Angabe „Mand.Nr.“ ist irrelevant, „Blatt“ be-
zeichnet die                      fortlaufende Seitennummer. 
 

 
 
Hier den Anfangsbestand oder Übertrag der Fachschaftskasse eintragen. 
 
Hier die Posten von Einnahmen und Ausgaben eintragen. Genau ein Posten pro Zeile. Dazu in 

dieser Spalte den neuen Kassenstand nach dem jeweiligen Posten festhalten. 
 

 
 
Jede Ausgabe muss belegt werden   (Quittung), bei Einnahmen ist dies optional. Dazu die Quit-
tungen durchnummerieren und in dieses Feld die Quittungsnummer eintragen.  
 
In der letzten Spalte eine kurze Beschreibung des jeweiligen Postens eintragen. Bitte eine aus-
sagekräftige Bezeichnung wählen. 
 

 
 
Am Ende der Seite unterschreibt der Kassenbuchführer bei Abgabe zur Prüfung das Kassen-
buch. 
 
Die Spalten Gegenkonto und USt. Satz sind irrelevant, die Spalte Datum kann optional ausge-
füllt werden (mit Datum ist aber für Eigen- und Fremdkontrolle schneller und einfacher durchzu-
führen). 
 
Die Buchführung erfolgt nur auf den weißen Seiten des Kassenbuchs, die gelben Seiten werden 
nicht dafür genutzt, sie dienen nur als Durchschlag. 
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Beispiel einer Kassenbuchseite (fiktiv) 
 

 


